
IJ -1(-1-/ der Beilagen zu den Steno!!raphischen Protokollen 

des Nationalrates X V I. GesetzgebungsperIOde 

A n t rag 

Präs. : 1983 -09- 2. 8 No. IfI/lI 
der Abgeordneten i1ag. Kabas, Dr. Gradischnik 

und Genossen 

. 

betreffend Bundesgesetz vom ••••• , mit dem das Suchtgiftgesetz 1951 

geändert wird (Suchtgiftgesetznovelle 1983) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom •••••. , mit dem das Suchtgiftgesetz 1951 

geändert wird (Suchtgiftgesetznovelle 1983) 

Der Nationalrat hat besch~o3s~n: 

Artikel I 

Das S u c h t gi f ':. ge set z i 9 5 1, E .-: E 1. : ; r. 23 4, i n der 

Fass~ng der Bundesgesetze BGBl. ~r. 211/1971, 422/1974, 

532/1978 und 319/1980,wird wie folgt geändert: 

1. § 12 hat zu lauter:: 

"§ 12. (1) Her den bestehe::c-=r: i!orschriften zUvrider 

ei~ Suchtgift in einer größerer: ~-=~~e erzeugt, einfUhrt, 

ausfUhrt oder in Verkehr se~z:, i3: ~o~ Gericht mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jat;e~ zu bestrafen. 

(2) Mit Freiheitsstrafe V)r. e~Dem bis zu fünfzehn 

Jahren ist zu bestrafen, wer di2 ~~ Abs. 1 bezeichnete 

Ta: 

1. mit Beziehung auf ein S~:~tgift begeht, 

jessen Menge zumindest das FÜDf~~~zwanzigfache der 

l~ Abs. 1 angeführten Men~e aus~a:~t,cder 

de~ Mi!~-
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(3) ,. F .,. ... .. ~::_;:" hl'S 7" 
.·~l.t rel.r.eltsstrare V'J!: .... ,,~... ...:.;. 

~enn ~er Täter aber schon ein~al ~e~e~ ei~er i:7: Abs. ~ 

bezeichneten strafbaren Handlung verurteil~ worden ist, 

'~-mit Freih~itsstrafe von fUhf bis zu zwanzig Jahren ist zu 

bestrafen, wer die im Abs. 1 bezeichnete Tat als Mit­

glied einer Bande begeht, ohne selbst dem Mißbrauch 

eines Suchtgiftes ergeben zu sein. 

(4) Mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig 

Jahren ist der Täter der im Abs. 1 bezeichneten Tat zu 

bestrafen, der in eineli:' Verbindung einer größeren Zahl von 

Menschen zur Begehung solcher strafbaren Handlungen 
führend tätig ist. 

(5) Neben der Freiheitsstrafe kann in den Fällen 

der Abs. 1 bis 4 auf eine Geldstrafe bis zu 1,000.000 S 

erkannt werden. Die Geldstrafe soll den Nutzen über­

steigen, den der Täter durch die strafbare Handlung er­

ziel t hat oder erzielen woll te. Reicht das gesetzliche. 

Höchstmaß hiezu nicht aus, so kanr. es in den Fällen der 

Abs. 2 bis 4 überschritten werden, jedoch höchstens bis 

zum Betrag von 2,000.000 S. Soweit eine solcherart be­

messene Geldstrafe die Wiedereingliederung eines de~ 

Mißbrauch eines Suchtgiftes ergebenen Verurteilten ge­

fährden würde, ist von ihrer Verhängung abzusehen. Die 

Ersatzfreiheitsstrafe für eine uneinbringliche Geld­

straf& darf ein Jahr nicht übersteigen. n 

2. § 13 hat zu lauten: 

n§ 13. (1) Das den Gege~stand der strafbaren Hand­

lung nach § 12 bildende Suchtgift ist einzuziehen, es sei 

denn, daß eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte 

Person auf das Suchtgift einen Rechtsanspruch hat und 
Gew5hr d~füX': bietet, daß das Suchtgift den be-

stehenden Vorschriften encsprechend behandelt wird. 
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(2) Kann das Suchtgift nicht eingezogen werden, 

obwohl die Einziehung nach Abs. 1 zulässig ~äre, so 

ist auf Verfall des Erlöses zu erkennen. Ist auch der 

Erlös nicht greifbar r so ist"auf eine Gelds~rafe in 

der Höhe des Wertes oder des Erlöses zu erkennen (Wert­

ersatzst~afe). § 12 Abs.5 vierter Satz gil~ dem Sinne 

nach. Die Ersatzfreiheitsstra~darf nicht ein Jahr und 

zusar:unen mit der Ersatzfreiheitsstrafefür die im § 12 

Abs.5 vorgesehene Geldstrafe nicht achtzehn Monate 

übersteigen. 

(3) Die zur Beförderung eines Suchtgiftes ver­

wendeten, nicht einer öffentlich-~echtlichen Unte~~ehmung 

gehörigen Fahrzeuge sind fUr verfallen zu erklären, wenn 

der 2ahrzeughalter wußte, daß sein Fahrzeug zu de~ ver­

botenen Zweck mißbraucht wird. Vom Verfall eines Fahr­

zeuges ist abzusehen, wenn er zur Bedeutung der Tat in 

einem auffallenden Mißverhältnis stünde. 

(4) Auf das Verfahren sir.d die §§ 443 und 444 und 

de~ Si~ne nach die §§ 445 und L46 St?O anz~wenden. ~eiter­

gehe~je ~öglichkeiten des Verfalles oder der Einziehu~g 

nach den §§ 20, 26 StGB werden durch die vorstehenden 

Best!~~ungen nicht berührt." 

3. Im § 15 entfällt das Wort "vorsätzlich". 

4. § 16 hat zu lauten: 

"§ i6. (1) Her außer den Fällen des § 12 den be­

stehenden Vorschriften zuwider ein Suchtgift erzeugt, 

eio- o~er ausführt, erwirbt oder besitzt, einem anceren 

übe~läßt oder verschafft, ist vom Gericht mit Freiheits­

st~afe bis zu sechs Monaten o~er mit Geldstrafe 

bis zu 360 Tagessätzen zu bes:rafen. 
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(2) Der Täter ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren zu bestrafen, wenn er 

1. die im Abs. 1 bezeich~ete Tat gewerbsmäßig be­

geht, ohne selbst dem Mißbrauch eines Suchtgiftes er­

geben zu sein, oder 

2. durch die im Abs. 1 bezeicGnete Tat einem 

Minderjährigen den Gebrauch eines· SUChtgiftes ermöglicht, 

ohne selbst minderjährig zu sein. 

(3) In den Fällen des Abs. 2 Z. 1 kann neben der 

Freiheitsstrafe auf eine Geldstrafe bis zu 250.000 S er­

kannt we~den. § 12 Abs. 5 zweiter und vierter Satz gilt 

dem Sinne nach. Die Ersatzfreiheitss~rafe darf sechs 

Monate nicht übersteigen. In den Fällen des Abs. 1 und 2 

ist das noch vorhandene Suchtgift ei~zuziehen. Diesbe­

züglich gilt § 13 Abs. 1, 2 un~ 4 de~ Sinne nach." 

5. § 17 Abs.l und 2 hat z~ lauten: 

"§ 17. (1) Wird ei~e Perso~ a~sschlie5lich destalb 

angezeigt, weil sie 

1. den bestehenden Vorsc:-Lrifte!". zuwider ein Sucht­

gift erworben oder besessen ha:, so ~at der Staatsanwalt 

unter nachstehenden Voraussetz~ngen ~nd Bedingungen die 

Anzeige für eine Probezeit von zwei Jah~en vorläufig zu­
rückzulegen, 

2. eine andere nach § 16 Abs. ' "'it Strafe be'iZ"o::':e :-:a::1Iung 

begangen hat, so kann der Staatsanwalt unter nachstehenden 

Voraussetzungen und Bedingungen die Anzeige für eine ?ro~e­

zeit von zwei Jahren vorläufig zurücklegen. 

(2) Die vorläufige ZurUcklegung der Anzeige setzt 

vora~s, daß der Angezeigte 
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1. im Fall des Abs. 1 Z. 1 blo~ eine geringe Menge 

Suchtgift zum eigenen Gebrauch e~worben oder besessen hat, 
/-

2. im Fall des Abs. 1 Z. 2 auf andere Weise bloß tiber 

eine geringe Menge Suchtgift verfügt hat und eine vorläufige 

Zurücklegung der Anzeige besser als eine Verurteilung ge­

eignet erscheint, den Täter von weiteren strafbaren Hand-

lungen nach diesem Bundesgesetz abzuhalten, 

3. eine Auskunft des Buncesministeriums für Ge­

sundheit und Umweltschutz im Sinne des § 25 und 

4. eine Stellungnahme der Bezirksverwaltungsbeh6rde 

als Gesundheitsbehörde darüber eingeholt ~orden ist, 

a) ob der Angezeigte einer ärztlichen Behandlung 

oder Uberwachung seines Gesundheitszustandes bedarf und 

b) ob eine notwendige Behandlung oder Überwachung 

nach den Unständen möglich und offenbar nicht aussichtslos 

ist." 

6. § 19 hat zu laute~: 

rr§ 19. Ist geget:. den A!1gezei.g'::.e~ bereits ein 

Antra~ auf Bestrafung gestellt ~~rdenf so gelten die 

§§ 17 und 18 dem Sinne nach fUr eine vorläufige Ein­

stellung des Strafverfahrens durch das ~ericht." 

7. § 21 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Kosten der ärztlichen Behandlung und über'­

w2ct~ng ~ach den §§ 17 bis 19 sowie die Kosten der Be­

handlung eines Rechtsbrechers, cem im Zus2Toüenhang ~it 

einer' Verurteilung nach diesem 3~ndesgesetz die Weisung 

erteilt worden ist, sich einer ~0twe~digen ~rztlichen Be­

han~lu~gf insbesondere einer ~n:~5hnungsbehandlung zu 
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unterziehen (§ 51 Abs. 3 StGB) , ~at der Bund zu über­

neh~en, wenn der~Rechtsbrecher nicht Anspruch auf ent­

sprechende Leistungen auf Grund yo~ Gesetzen der Län~er oder 

aus einer gesetzlichen Sozialversicterung hat und durch die 

Verpflichtung zur Zahlung der Koste~ sein Fortkommen er­

schwert würde." 

8. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Die Tätigkeit der im Abs. 1 angerUhrten Ein­

richtungen und Vereinigungen kann vom Sund gefördert we~den. 

Die Förderung hat durch die Gewähru~von Zuschüssen n2c~ 

Maßgabe der hiefür nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz 

verfügbaren Bundesmittel sowie a~s jeweils gleichhohen Zu­

schüssen aus Mitteln anderer Gebie~sk3rperschaften zu er­

fOlgen.Unter Berücksichtigung des besonderen Bedarfes an 

derartigen Einrichtungen und nac~ ~aßgabe der zur Ver­

fUgung stehenden Mittel kann der 3u~d im Einzelfall auch 

För1erungen gewähren, ohne daß gleichhohe ZuschUsse aus 

~it:eln anderer Gebietskarpersc~a~:en erfolgen." 

9. § 25 Abs. 2 Buchst. e hat z~ lauten: 

He) von den öffentlichen u~d privaten Kranken­

ar:stal ten sowie von den Bezirks·:e~:·i'=.lt'.lr';gsbehörden die 

S~chtkranken mit dem vo~ Bundes=inisterium für Gesund­

heit und U~weltschutz herausgegebe~en Meldeblatt. Sucht­

kranke, die sich freiwillig an öffentliche oder p~ivate 

Krankenanstalten wenden, sind von dieser Meldepflicht 

nicht. erfaßt." 

, 
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Artikel 11 
_i. -, 

Das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958, in jer 

Fassung der Kundmachung BGBI. Ur. 21/1959, 223/191 4 , 

381/ 1975',und 168/1919 und der Bundesge~etze BGBl. Nr. 
92/1959, 111/1960, 194/1961, 145/1959, 224/1972, 335/ 

1915, 259/1976 und 201/1982, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 22 wird folgend:~ Absatz angefügt: 

"(3) Hat der Täter durch dieselbe Tat eine ge­

richtlich strafbare Handlung nach § 16 Su=htgiftgesetz 1951 

und ein Finanzvergehen begangen, dessen Ahncung der Fina~z­

stra~beh5rde obliegt, 50 entfällt di~ Strafbarkeit ~egen_ 

des finanzvergehens." 

2. § 53 .. ;ü-d \ode folgt ge~rlje~'C: 

a) I~ Abs. 1 Buchst. a en~fallen die Worte "oder 

lrJege~ P.tic~:f=.lls !"lach den §§ 41 :...::::1 47". 

b) I::i Abs. 7 ist das Zita: "§ 22 Abs. 2" durch die 

. Beze:'chnu!ig "und 3" zu ergänzen. 

Artikel III 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit •••••••.••••••••••• 

in Kraft. 

2. Die Zuständigkeit zur Vollziehung des Art. I 

dieses Bu~desge5etzes bestimmt sich nach § 27 des Sucht­

giftgesetzes 1951 in der Fassung BGBl. Hr. 319/1980. 

Mit cer Vollziehung' des Art. 11 ist der Bundesminis~er 

für Finanzen im Einvernehmen ~i: de~ Bundes~inister für 

Jus~iz betraut. 
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Es wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die 

erste Lesung dem Justizausschuß zuzuweisen. 
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E r I ä u t e run gen 

Das Suchtgiftgesetz 1951, 3GBI. Nr. 271, wurde 

bisher unter Bedachtnahrne auf eie internationalen und 

nationalen Entwicklungen insgesa~t viermal novelliert. 

Besonders mit der letzten vorn ii~:ionalrat stimmenein-

hellig beschlossenen Suchtgiftgese:znovelle 1980, BGBI. 

Nr. 313, wurden neue Akzente i~ ~a~pf gegen den Sucht­

giftrnißbrauch gesetzt und neue Xjglichkeiten fUr eine 

wirksa~ere Betreuung und Therap~e ~es betroffenen Per­

sonen~reises bei gerUngfUgigen =~w~derhandlungen geschaffen. 

DarUber hinaus wurde das mit je~ S~c~tgiftUberwachungsste:le 

im B~ndesrninis~erium fUr Gesun~~~i: ~nd Umweltschutz ein­

gerichtete Informationssystem e~:scteidend verbessert und 

im Wege flankierender Maßnahme~ ~Ur eine Verringerung der 

Kos~e~folgen der Behandlung un~ ~Jr eine Verbesserung der 

Vora~ssetzungen fUr die notwen~:~e soziale Wiederein-. 

gliederung von Suchtgiftmißbra~:~ern Sorge getragen. 

Bei der Suchtgiftgesetz~2velle 1980 wurden die 

Strafbestimmungen einvernehmlic~ a~sgeklammert. Es wurde 

aber schon in Aussicht gestell~, den Gerichten in An­

sehu~g der Vermögensstrafen, die i~ vielen Fällen die 

Rehabilitationschancen verringer~, eine flexiblere 

Regelung an die Hand zu geberi. 

Anläßlich der Verabsch~e:~ng der Suchtgiftgesetz­

novelle 1980 am 30.Juli 1980 w~r~e ~ie Bundesregierung 

~it En:schl!eßung des Nationalra:es, 21. E 26-NR/XV.3?, 
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ersucht, 2 Jahre nach Inkrafttreten der Suchtgiftgesetz­

novelle 1980 einen umfassenden Bericht über die Auswir~un­

gen dieses Gesetzeswerkes zu erstatten. Der in der Folge 

von der Bundesregierung vorgelegte Bericht vom 12.0ktober 

1982 fand am 3.März 1983 die Zustimmung aller im Parlament 

vertretenen Parteien. Die in diesem Bericht auf Grund von 

Vorschlägen der mit der Vollziehung des Suchtgiftgese:zes 

befaßten Justiz-, Sicherheits- und Gesundteitsbehörden so­

wie Betreuungseinrichtungen aufgenommenen Anregungen f~r 

legistische Maßnahmen lassen sich wie folg: zusammenfassen: 

Möglichst einheitliche Erledigung von geringer. 

Suchtgiftstrafsachen und Finanzvergehen sowie Verhängung 

ange~essener Vermögensstrafen; Modifizierung der Förde­

rungsbestimmungen und Maßnahmen zur Verbesserung des ärzt­

lichen Vertrauensverhältnisses. 

Ausgehend von den praktischen Erfahrungen mit der 

Voll ziehung des Suchtgiftgesetzes versucht der vorliegende 

Antrag mit einer differenzierten Regelung alle jene Vor­

schläge zu berücksichtigen, die geeig;.et erscheinen, dem 

Suchtgiftmißbrauch noch wirksamer als heute entgegenzu-

treten. Dazu gehört unter Wahrung jes Cr~njsatzes der 

Strafbarkeit jeder Form des Such~gift~i3brauches, der 

Ausbau der bewährten Möglichkeit der vorläufigen An­

zeigezurücklegung bzw. Verfahrenseinstellung ebenso, 

wie die erhöhte Strafbarkeit von Such,-gifthändlern vor 

allem dann, wenn es sich um Täter handelt, die selbst 

dem Mißbrauch eines Suchtgiftes nicht ergeben sind, deren 

Tatmotiv also allein Gewinnsucht ist, und nicht das. 

schuldmindernde Tatmotiv mehr oder weniger extremer 

Abhängigkeit. von Drogen. 

Im einzelnen werden folgende Änder~ngen des 

Suchtgiftgesetzes 1951 vorgeschlagen: 

48/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)10 von 12

www.parlament.gv.at



t 
• 

L 

- 3 -

1. Erhöhung der Strafobergrenzen gegen den ge­

werbs~äßigen und organisierten S~chtgifthandel von der­

zeit bis zu 10 Jahren Freiheitss:r~fe auf bis zu 15 bzw. 

bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe, vor allem dann, wenn 

der Tä~er dem Suchtgiftmißbrauch nicht ergeben ist. Er­

höhte Strafbarkeit auch für den :all des Handels mit 

besonders großen Suchtgiftmengen. 

2. Anhebung der kumulativen Geldstrafen von 

derzeit bis zu 225.000 S auf bis zu ei~er Million S, 

in Ausnahmefällen bis zu zwei Millicne~ S. Gleich­

zeitig soll in Härtefällen von der Ver~ängung einer 

Geld-, Verfallsersatz- oder Wertersatzstrafe ganz oder 

zum Teil abgesehen werden können. ~rfahrungsgemäß 

werden nämlich die Rehabilitatic~s=han=en von Süchtigen, 

die die Geldstrafe nicht zahlen ~5nnenf durch den Vollzug 

der dafUr vorgesehenen Ersa:zfre~~e~:ss:rafen in vie:en 

F~llen zunict:e gemacht. 

3. Jer von den zus~ändigen ~e~~rjen und Betreuungs­

einrichtungen einhellig befUr~or:e:en ~nd in der Praxis 

erfolgreich angewendeten Möglict~e~: der vorläufigen An-

ze i a-~zu""u··ckl O;:T'·no- bzw "er&'~'nr"'~ -e: ~~"':=.lll.lnC7 soll ku··nI~ti 07 -at:; L .. .!.-ou 0 • v .... O'L __ 1 • ..::. - ... ::, ......... .;.. La . -0 

noch mehr Bedeutung beige~essen ~E~:en. Dementsprechend 

soll es i;n :\e5e einer "~~ann"-3es:i~.:-,:..;.~.~ ·::em Srmessen der 

~ustizbehör~en anheimgestellt·we~te~, in Fällen geringer 

Suchtgiftdelinquenz Grenzfälle e~~er pcsitiven Lösung 

zuzuführen, bei denen die Justizjeh~rden die derzeitige 

~ichtanwend~arkeit der beding~e~ ~erfa~renseinstellung 

bedauern. 

4. Die bereits bestehende Möglichkeit der Über­

~ahme der Kosten einer von Staatsan~alt oder Gericht 

aufgetragenen ärztlichen Behandlung oder Überwachung 

~ird auf de~ gesamten Bereich der S~ch~giftdelinquenz 

erHeitert. 
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5. )ie Förderung von Beratungs- und Betreuungs­

einrichtungen durch den Bund soll nach Maßgabe des be­

sonderen Be~arfes an solchen Einrichtungen künftig auch 

t 
• 

y..;. 

J 

dann möglich se in, wenn Zuschüsse aus r-ii 7- teIn anüerer Gebiets­

k5rperschaften nicht vorhanden si~j. 

6. Die derzeit bestehende ~elde~flich~ von öffe~t­

lichen und privaten Krankenanstalt9n an die im Bundes­

ministerium für Gesundheit und Um~eltsch~tz eingerichtete 

Suchtgiftüber~achungsstelle 'soll dort er.~fallenJ wo sich 

Suchtkranke aus eigenem Antrieb an solche Ans~alten um 

Hilfe wenden. Diese Maßnahme scheint nach den bisherige~ 

~rfahrurigen der geeignetste Weg f~r eine verstärkte In-
2.nspruchr.a~~e cer bestehenden medizinisch-therapeutisc~e~ 

~~nrichtungen durch diese Klientel. 

7. ~neinbringliche Vermöge~sstrafen, die nach 

~e= S~chtgif~gesetz und dem Finanzs:r2.~gesetz ~umulativ 

neben Frei~ei:sstrafen verhängt wer~en, haben sich als 

ä~3erst prcb!e~a:isch erwiesen. Di9 i~ ~ichtei~bring~ngs-

r>_', "'""'l'~·~-~--"" Ers~+-zfrei""c.i-s~-""-f".::>Y" --"" ... ei-.:>'''' _:::;'..!..,L v....,~ ~·...JC-::; .. ;.-=!,l .:::..... _.I.~_ L. .::;' .... .::.._ .. ~ ' ____ ~_..:.. •• der;. 

Ver-

~r:eil:en of: nicht als Folge jer :2.~, s~ndern ihrer 

~i:tellosigkei: angese~en ~nd trage~ ~E~Uber hinaus die 

Je!ahr in sict, daß der Verurteil~e vers~cht, die ver­

tä~gte Gelds:ra!e durch neuerliche Such:giftdelinquenz 

zu finanzieren. Um diese ges~ndhei:s-, finanzpolitisch, 

vor allem aber kriminalpolitsch unerwU~schten Neben­

wirkungen ei~z~schränken, soll k~nf~ig - so wie in anderen 

Rechtsbereic~e~ - dann, wenn der Täter ohnehin vom Gericht 

zur Verantwo~:~ng gezogen wird, d~e Verhängung zusätzlicher 

Verwal : l..:ngss :.r=. fen nach dem Fi nanzs <:rafgesetz entfalle!'!. 

, I 11 .~. 
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